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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. ZOPF als Vorsitzende und den Richter Dr. STEININGER als 
Beisitzer über die Beschwerde des XXXX auch XXXX, StA. Islamische Republik Pakistan (im Folgenden: 
Pakistan), gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 14.05.2012, Zl. 12 04.925-BAT, in nicht öffentlicher 
Sitzung zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3, 8 Abs 1 Z 1 und 10 Abs 1 Z 2 AsylG 2005, BGBl I 2005/100 idgF als 
unbegründet abgewiesen. 

Text 

Entscheidungsgründe: 
 

I. Der Asylgerichtshof nimmt den nachfolgenden Sachverhalt als erwiesen an: 
 

Bisheriger Verfahrenshergang 
 

1. Der Beschwerdeführer (im Folgenden auch: BF), ein Staatsangehöriger von Pakistan, stellte am 23.04.2012 
(AS 15) gegenüber Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes einen Antrag auf internationalen Schutz. Dazu 
wurde er noch am selben Tag erstbefragt (AS 13 - 23) und zu dem im Akt ersichtlichen Datum von einem 
Organwalter des BAA niederschriftlich einvernommen. Der Verlauf dieser Einvernahmen ist im angefochtenen 
Bescheid umfassend wieder gegeben, weshalb an dieser Stelle hierauf verwiesen wird. 
 

Als Begründung für das Verlassen des Herkunftsstaates brachte der BF im Verfahren vor der belangten Behörde 
im Wesentlichen vor, dass er Vizepräsident der JKLF des Bezirkes XXXX gewesen sei. Er sei von Leuten der 
ASI mitgenommen und in einen Keller gesperrt worden. Dort sei er 8 Tage angehalten und in dieser Zeit 
gefoltert worden. Aufgrund von Demonstrationen von Parteikollegen sei er freigelassen worden. Danach habe er 
wieder an einer Demonstration teilgenommen und Leute der MSF hätten in die Menge geschossen, wobei zwei 
Personen getötet worden seien. Die Polizei habe ihn beschuldigt, die beiden umgebracht zu haben. Dann hätten 
die Leute der MSF 30 bis 40 Pkw in Brand gesetzt, weswegen wiederum er angezeigt worden sei. Er sei 
geflüchtet und habe sich im Wald versteckt; die Leute des Geheimdienstes hätten nach ihm gesucht. Das Haus 
seiner Familie liege direkt an der pakistanisch-indischen Grenze und sei komplett zerstört. 
 

2. Der Antrag des BF auf internationalen Schutz wurde folglich mit im Spruch genannten Bescheid des BAA 
gemäß § 3 Abs 1 iVm § 2 Abs 1 Ziffer 13 AsylG 2005 abgewiesen und der Status eines Asylberechtigten nicht 
zuerkannt (Spruchpunkt I.). Gem. § 8 Abs 1 iVm § 2 Abs 1 Ziffer 13 AsylG wurde der Status des subsidiär 
Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Pakistan nicht zugesprochen (Spruchpunkt II.). Gemäß § 10 
Abs. 1 Ziffer 2 AsylG wurde die Ausweisung aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Pakistan verfügt 
(Spruchpunkt III.). 
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Sein Vorbringen sei nicht geeignet, die Gewährung von internationalem oder subsidiärem Schutz zu begründen. 
Sein Vorbringen habe sich als unglaubhaft erwiesen. 
 

Es habe kein eine Flucht auslösendes Ereignis und nicht annähernd ein zeitlicher Zusammenhang zwischen den 
behaupteten Ereignissen und seiner Ausreise festgestellt werden können. 
 

Es habe nicht festgestellt werden können, dass die Gerichte oder Behörden in seiner Heimatregion nicht willens 
oder fähig wären, ihn vor allfälligen ungerechtfertigten Übergriffen der Polizei zu schützen und solche 
entsprechend zu verfolgen. 
 

Er habe hinreichend Zeit gehabt, sich um die Beischaffung von angeblichen Beweismitteln zu bemühen, habe 
diesbezüglich jedoch nichts unternommen. 
 

Es habe unter Berücksichtigung aller bekannten Umstände nicht festgestellt werden können, dass er im Falle 
einer Rückkehr in sein Heimatland dort der Gefahr einer Verfolgung aus Gründen der Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung iSd GFK 
ausgesetzt wäre. 
 

Das Bundesasylamt gehe davon aus, dass er sein Heimatland aus wirtschaftlichen oder sonstigen Überlegungen 
verlassen habe. 
 

Beweis würdigend wurde ausgeführt, dass im konkreten Fall er die Voraussetzungen für die Qualifizierung eines 
Erlebnisberichtes nicht annähernd zu erfüllen vermocht habe. Vor dem Hintergrund dieser Prämissen und 
insbesondere durch den persönlichen Eindruck, den er bei der Einvernahme hinterlassen habe, sei die von ihm 
vor der Asylbehörde präsentierte "Fluchtgeschichte" tatsächlich als zu "blass", wenig detailreich und zu 
oberflächlich und daher in Folge - unter Berücksichtigung der aktuellen Länderfeststellung - als keinesfalls 
glaubhaft zu qualifizieren gewesen. 
 

Er sei eingehend aufgefordert worden, seine Erlebnisse während der Gefangenschaft bei der ASI zu schildern. 
Trotz dessen habe er jedoch lediglich vollkommen allgemein gehaltene Angaben zu machen vermocht, die weit 
entfernt davon gewesen seien, wie sie bei tatsächlichen Erlebnissen jedenfalls zu erwarten gewesen wären. 
 

Weiter habe er behauptet, er hätte regelmäßig an Demonstrationen und Veranstaltungen teilgenommen, trotz 
eingehender Nachfrage und wiederholter Aufforderungen habe er jedoch dazu lediglich eine Veranstaltung zu 
nennen und ansonsten nicht einmal ansatzweise konkrete Angaben zu machen vermocht. 
 

Im Falle einer seit dem Jahr 2010 bestehenden Bedrohung wäre nach dem Maßstab eines durchschnittlichen, mit 
Vernunft begabten Menschen schlichtweg auszuschließen, dass er zwischen 2010 und November 2011 nach 
insgesamt 10 bis 12 Aufenthalten im Iran jedes Mal wieder an seinen Wohnsitz zurückgekehrt wäre. 
 

Es wäre auch nicht plausibel nachvollziehbar, dass die Polizei oder die ASI ihn nicht gefunden hätte, nachdem er 
bis 02.04.2012 in seinem Elternhaus gelebt und seine Reise von dort mit öffentlichen Verkehrsmitteln angetreten 
habe. 
 

Allein deshalb schon sei von einer erfundenen Fluchtgeschichte auszugehen gewesen. 
 

Im Falle einer tatsächlichen Verfolgung von Mitgliedern der JKLF sei auch nicht davon auszugehen, dass, wie 
von ihm behauptet worden sei, seine Partei eine Freilassung durch ein Ultimatum erreichen hätte können. 
Daneben aber sei im Verfahren nichts darüber hervorgekommen, dass es sich bei ihm um eine für die Partei 
besonders wichtige Person gehandelt habe. 
 

In Verbindung damit, dass er angegeben habe, er hätte keine Berufsausbildung und über keine Beschäftigung 
verfügt, weil es in seiner Heimatregion keine Arbeit gebe, werde offenkundig, dass er zu 
Beschäftigungszwecken in den Iran gereist sei. 
 

Die Behörde gehe insbesondere auch auf Grund des persönlichen Eindruckes, den sie bei seiner Einvernahme 
habe gewinnen können, davon aus, dass keine der geschilderten Varianten seiner angeblichen 
Bedrohungssituation der Wahrheit entspreche, sondern die Asylantragstellung lediglich der Erlangung eines 
Aufenthaltstitels unter Umgehung des Fremdenrechtes dienen sollte, was einen klaren Missbrauch des 
Asylrechtes darstelle. 
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Zur asyl- und abschiebungsrelevanten Lage in Pakistan traf das Bundesasylamt ausführliche Feststellungen zur 
allgemeinen Lage, zur allgemeinen Sicherheitslage, zu regionalen Problemzonen, zu Menschenrechten, zu 
Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit, zu Haftbedingungen, zur Todesstrafe, zu Rechtsschutz, zu Folter, 
zu NGOs, zu innerstaatlicher Fluchtalternative und zu Rückkehrfragen. 
 

Rechtlich führte das BAA aus, dass dem BF gänzlich die Glaubwürdigkeit abzusprechen gewesen sei, weshalb 
die Glaubhaftmachung eines Asylgrundes von vornherein ausgeschlossen werden könne. 
 

Selbst aber dann, wenn sein Vorbringen wahr sein sollte, wäre in seinem Fall weder eine entsprechende 
Intensität, noch ein zeitlicher Zusammenhang erkennbar und wäre diese nicht geeignet, die Gewährung von 
internationalem Schutz zu begründen. 
 

Zu seiner gänzlich allgemein gehaltenen Behauptung, er würde von der Polizei gesucht, sei überdies anzuführen, 
dass Maßnahmen des Staates, die nur der Ausforschung von gesuchten Personen dienen (Befragungen, 
Hausdurchsuchungen, kurzfristige Haft), ohne dass die Maßnahmen in Wahrheit auf die Verfolgung des 
Betroffenen aus asylrechtlich relevanten Gründen abzielen, kein Asylgrund seien (VwGH 8.6.2000, 99/20/0597). 
 

Selbst wenn man seinem Vorbringen Glauben schenken würde, könnte er sich den dargelegten Bedrohungen 
dadurch entziehen, dass er sich in andere Teile seines Heimatlandes, beispielsweise einer der Großstädte, 
begebe. Denn es könne nicht davon ausgegangen werden, dass ihm von den von ihm genannten Privatpersonen 
im gesamten Staatsgebiet von Pakistan Gefahr drohen würde. 
 

Er habe im Verfahren weiter vorgebracht, dass in seinem Heimatland die wirtschaftliche Lage sehr schlecht sei 
und es keine Aussicht auf Arbeit gebe. Dies könne jedoch nicht zu einer Asylgewährung führen, setze eine 
solche doch konkrete gegen den Asylwerber gerichtete Verfolgung bzw. Furcht vor Verfolgung aus 
asylrelevanten Gründen voraus. 
 

Sein Wunsch nach Emigration in der Erwartung besserer Verdienstmöglichkeiten rechtfertige daher die 
Gewährung von Asyl nicht. 
 

Zu Spruchpunkt II wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass zusammenfassend daher festzustellen sei, dass bei 
ihm auch keine individuellen Umstände vorliegen, die dafür sprechen, dass er bei einer Rückkehr in sein 
Heimatland in eine derart extreme Notlage gelangen würde, die eine unmenschliche Behandlung iSd Art 3 
EMRK darstellen würde. 
 

Es hätten sich auch keine sonstigen Hinweise auf eine Verletzung bzw. Gefährdung iSd § 50 Abs 1 FPG 
ergeben. 
 

Aufgrund der getroffenen Feststellungen deute bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Umstände auch nichts 
darauf hin, dass eine Rückverbringung in sein Heimatland für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des 
Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 
innerstaatlichen Konflikts mit sich bringen würde. 
 

Im Hinblick auf Spruchpunkt III wurde zusammengefasst dargelegt, dass sich aufgrund einer Gesamtabwägung 
der Interessen und unter Beachtung aller bekannten Umstände ergebe, dass die Ausweisung zur Erreichung des 
oa. und in Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Zieles gerechtfertigt sei. Es seien auch keine weiteren Umstände 
ersichtlich, die für eine gegenteilige Entscheidung zu seinen Gunsten sprechen würden. 
 

Hinsichtlich des Inhaltes des angefochtenen Bescheides im Detail wird auf den Akteninhalt (VwGH 16. 12. 
1999, 99/20/0524) verwiesen. 
 

Mit Verfahrensanordnung vom 14.05.2012 gemäß § 63 Abs. 2 AVG wurde dem BF für das 
Beschwerdeverfahren vor dem Asylgerichtshof gemäß § 66 Abs. 1 AsylG ein Rechtsberater amtswegig zur Seite 
gestellt. 
 

3. Gegen diesen Bescheid wurde mit Schriftsatz vom 29.05.2012 innerhalb offener Frist Beschwerde erhoben. 
 

Die Behörde habe sich weder mit der Situation von Mitgliedern der Jammu Kashmir Liberation Front (JKLF) 
noch mit der allgemeinen Situation in Kashmir auseinandergesetzt. Wenn die Behörde behaupte, sie habe die 
JKLF im Internet nicht finden können, so liege dieser Aussage offensichtlich ein ungenügendes 
Ermittlungsverfahren zu Grunde. Bei richtiger Auswertung der zu dieser Vereinigung verfügbaren 
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Länderinformationen hätte die Behörde zu dem Schluss kommen müssen, dass deren Mitglieder seitens der ISI 
sehr wohl von Verfolgung iSd GFK bedroht seien wie nachfolgend angeführter Artikel zeige. 
 

Festgehalten werde, dass sich die genannten Widersprüche wie folgt auflösen ließen: 
 

Zum Vorwurf, er hätte seine Erlebnisse während seiner Gefangenschaft bei der ASI völlig allgemein gehalten, 
sei zu sagen, dass er bereits bei der Einvernahme detailliert die Festnahme geschildert habe. Er habe angegeben, 
mit wem er sich in Haft befunden, wie lange, wie er gefoltert worden sei und wo er sich befunden habe. Wenn 
diese Ausführungen nicht genügt hätten, hätte die Behörde ihm weitere Fragen stellen müssen. 
 

Zum Vorwurf, dass er trotz eingehender Nachfrage nur eine Demonstration habe nennen können, an der er 
teilgenommen habe, sei zu sagen, dass er sich an die genauen Termine nicht mehr erinnern könne, er habe jedoch 
angegeben, dass diese Demonstrationen alle ein bis zwei Monate stattgefunden hätten. 
 

Zum Vorwurf, es sei auszuschließen, dass er zwischen 2010 und 2011 jedes Mal vom Iran wieder an seinen 
Wohnsitz zurückgekehrt sei, sei zu sagen, dass er sich im Iran immer nur versteckt gehalten habe. Er sei während 
dieser Zeit auch nicht zurück in sein Hausa gekehrt, sondern habe sich versteckt gehalten. Er habe im Iran auch 
niemals gearbeitet, sondern seien seine Aufenthalte von der Partei finanziert worden. 
 

Zum Vorwurf, im Falle seiner tatsächlichen Verfolgung von Mitgliedern der JKLF wäre nicht davon 
auszugehen, dass seine Partei eine Freilassung durch ein Ultimatum hätte erreichen können, sei zu sagen, dass es 
sich genau so ereignet habe, wie er es geschildert habe. Die Partei habe vor dem Haus des Premierministers 
demonstriert, bis er freigelassen worden sei. 
 

Er beantrage die Anberaumung einer öffentlichen, mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof und stütze 
dies ausdrücklich auf Art. 47 Abs. 2 iVm Art. 52 Abs. 1 und 3 der Grundrechtecharta der Europäischen Union. 
 

4. Hinsichtlich des Verfahrensherganges im Detail wird auf den Akteninhalt verwiesen. 
 

II. Basierend auf dem Ergebnis des Beweisverfahrens sind folgende Feststellungen zu treffen: 
 

1. Der Beschwerdeführer 
 

Beim Beschwerdeführer handelt es sich um einen pakistanischen Staatsangehörigen, der sich zum Islam (Sunnit) 
bekennt. 
 

Der Beschwerdeführer ist ein junger, mobiler, gesunder, arbeitsfähiger Mann mit einer - wenn auch auf 
niedrigerem Niveau als in Österreich - gesicherten Existenzgrundlage. 
 

Der BF hat in Österreich keine privaten oder familiären Anknüpfungspunkte. 
 

Mangels Vorlage eines geeigneten Dokumentes konnte die Identität des BF nicht zweifelsfrei festgestellt 
werden. 
 

2. Die Lage im Herkunftsstaat Pakistan 
 

Allgemein 
 

Die islamische Republik Pakistan wurde als unabhängiger Staat am 14. August 1947 gegründet und hat über 177 
Millionen Einwohner. Das Land grenzt im Südwesten an den Iran, im Osten an Indien, im Nordwesten an 
Afghanistan und im Nordosten an die Volksrepublik China. Pakistan ist ein Bundesstaat mit den vier Provinzen 
Punjab, Sindh, Baluchistan, Khyber Pakhtunkhwa (ehemals North West Frontier Province NWFP) und den 
"Federally Administered Tribal Areas" (FATA). Die Hauptstadt ist Islamabad. Die Verfassung Pakistans sieht 
eine Dreiteilung der Macht vor: Die Legislative ist mit der Gesetzgebung betraut, die Exekutive implementiert 
die Gesetze und die Judikative interpretiert sie. 
 

(IOM - Internationale Organisation für Migration: 

Länderinformationsblatt Pakistan, August 2010 / U.K. Home Office: 

Country of Origin Information Report, Pakistan, 17. January 2011) 
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Politik / Wahlen 
 

Die gesetzgebende Gewalt in Pakistan liegt beim Parlament, welches aus zwei Kammern besteht: der 
Nationalversammlung und dem Senat. Die Nationalversammlung umfasst 342 Abgeordnete, wovon 272 für fünf 
Jahre nach Mehrheitswahlrecht direkt vom Volk gewählt werden. Wahlberechtigt sind alle Staatsbürger ab 
einem Alter von 18 Jahren. 60 Parlamentssitze sind für Frauen, zehn weitere für Vertreter religiöser 
Minderheiten reserviert. Die reservierten Sitze werden auf die in der Nationalversammlung vertretenen Parteien 
entsprechend ihrem Stimmenanteil verteilt. Der Senat hat 100 Abgeordnete, die von den Parlamenten der vier 
Provinzen sowie der Stammesgebiete unter Bundesverwaltung gewählt werden. 
 

Aus den Parlamentswahlen am 18. Februar 2008 war die bis dahin oppositionelle Pakistan Peoples Party (PPP) 
unter der Führung von Asif Ali Zardari, dem Witwer von Benazir Bhutto, als Sieger hervorgegangen. Ihre 
Parlamentsmehrheit reichte aber für eine Alleinregierung nicht aus. Sie schloss sich deshalb mit der zweitgrößten 
Partei, der Pakistan Muslim League (PML-N) des ehemaligen Premierministers Nawaz Sharif, und zwei 
kleineren Parteien zu einer Koalition zusammen. Yousaf Rana Gilani (PPP) wurde am 24. März 2008 zum 
Premierminister gewählt. 
 

Präsident Musharraf, der am 29. November 2007 als ziviler Präsident für eine weitere fünfjährige Amtszeit 
vereidigt worden war, trat am 18. August 2008 angesichts eines drohenden Amtsenthebungsverfahrens zurück. 
Die zwischen Zardari und Sharif lange Zeit strittigen Fragen über den Umgang mit Präsident Musharraf und die 
Wiedereinsetzung der während des Notstands im November 2007 entlassenen Hohen Richter führten am 25. 
August 2008 zum Austritt der PML-N aus der Regierungskoalition. Die PPP führt seitdem eine 
Koalitionsregierung zusammen mit der Muttahida Quami Movement (MQM), der viertstärksten Partei im 
Parlament, sowie den kleineren Parteien Awami National Party (ANP) und Jamaat-e-Ulema-e-Islamyia (JUI-F). 
Am 6. September 2008 wurde Zardari von der Nationalversammlung und den vier Provinzversammlungen zum 
neuen Präsidenten gewählt und am 9. September 2008 vereidigt. Premierminister Gilani stimmte am 16. März 
2009 nach landesweiten Protesten der Juristenbewegung der Wiedereinsetzung aller verbliebenen abgesetzten 
Richter zu, einschließlich des Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofs, Iftikar M. Chaudhry. 
 

Im April 2010 wurde eine weitreichende Verfassungsreform verabschiedet, die von einem parteiübergreifenden 
Parlamentsausschuss seit Juni 2009 vorbereitet worden war. Kernelemente der vorgenommenen 
Verfassungsänderungen sind eine Stärkung der Position des Premierministers bei gleichzeitiger Schwächung der 
Machtbefugnisse des Präsidenten, eine Stärkung des Föderalismus durch eine deutliche Ausweitung der 
Kompetenzen der Provinzen gegenüber der Zentralregierung, eine Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz durch 
ein neues Ernennungsverfahren für die obersten Richter und die Einführung zweier neuer Grundrechte: 

des Rechts auf Information und des Rechts auf Erziehung. 
 

(Auswärtiges Amt: Pakistan, Staatsaufbau/Innenpolitik, Stand: April 2011, 

http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Pakistan/Innenpolitik_node.html#doc344388bodyText3, Zugriff 
5.5.2011 / Freedom House: Freedom in the World - Pakistan (2010), 

http://www.freedomhouse.org/inc/content/pubs/fiw/inc_country_detail.cfm?year=2010&country=7893&pf, 
Zugriff 5.5.2011) 
 

Regionale Problemzonen 
 

Pakistan ist mit einer erheblichen terroristischen Bedrohung durch die Taliban und andere jihadistische Gruppen 
konfrontiert. In den vergangenen Jahren hatten Talibangruppen in Teilen der sog. "Stammesgebiete" an der 
Grenze zu Afghanistan eigene Herrschaftsstrukturen etabliert und ihre extrem konservative Interpretation der 
Sharia durchgesetzt. Wesentliche Menschenrechte und Grundfreiheiten werden in diesen Gebieten verletzt; die 
Willkür der Taliban richtet sich nicht nur gegen politische Gegner, sondern auch gegen Schiiten und andere 
Minderheiten. Dabei kam es auch immer wieder zu Auseinandersetzungen mit so genannten "Lashkars" 
(Bürgerwehren, mit denen sich einzelne Stämme oder Dörfer gegen die Bedrohung der Taliban zur Wehr 
setzen). 
 

Die Militäroperationen gegen die Taliban werden von der großen Mehrheit der Bevölkerung und der Medien 
unterstützt. Grund dafür ist, dass vielen Pakistanern die Möglichkeit einer Taliban-Herrschaft erst mit der 
Übernahme des Swat-Tals real vor Augen geführt wurde. Tägliche Berichte über die Willkürherrschaft der 
Taliban (Hinrichtungen, Auspeitschung als Strafe, Sprengung von Mädchenschulen, Rekrutierung von 
Minderjährigen) führten dazu, dass die Taliban von der Mehrheit als existentielle Bedrohung für das Land 
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betrachtet werden. Auch die Terrorwelle, mit denen die Taliban und sympathisierende jihadistische Gruppen 
versuchen, ein Ende der Militäroperationen zu erzwingen, hat bislang noch zu keiner Kehrtwende in der 
öffentlichen Meinung geführt. 
 

Seit Ende April 2009 haben sich die militärischen Auseinandersetzungen zwischen dem pakistanischen Militär 
und den Taliban verschärft. Zuvor hatten die Taliban eine Vereinbarung mit der Provinzregierung von Khyber 
Pakhtunkhwa im Februar 2009 genutzt, um die Herrschaft im Swat-Tal zu übernehmen und anschließend in zwei 
Nachbardistrikte vorzurücken. Die Armee antwortete daraufhin am 26. April 2009 mit einer Gegenoffensive und 
beendete die Taliban-Herrschaft im Swat-Tal. Von Oktober bis Dezember 2009 wurden die Taliban aus Süd-
Wasiristan (FATA) vertrieben, einer Region, die von ihnen jahrelang kontrolliert worden war. Daneben finden 
auch in anderen Teilen der FATA immer wieder Gefechte statt. 
 

Die Taliban reagieren auf diese Militäroperationen mit Terroranschlägen, von denen vor allem Khyber 
Pakhtunkhwa und FATA betroffen sind, die sich aber auch gegen Ziele in pakistanischen Großstädten wie z.B. 
Karachi, Lahore und Faisalabad richten. Die Terroranschläge halten auch im Jahr 2011 an. Sie zielen vor allem 
auf Einrichtungen des Militärs und der Polizei. Opfer sind aber auch politische Gegner der Taliban, religiöse 
Minderheiten sowie Muslime, die nicht der strikt konservativen Scharia-Auslegung der Taliban folgen. 
 

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan, 
Stand: März 2010 / Auswärtiges Amt: Pakistan, Staatsaufbau/Innenpolitik, Stand: April 2011, 
http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Pakistan/Innenpolitik_node.html#doc344388bodyText3, Zugriff 
5.5.2011) 
 

Justiz 
 

Die Verfassung garantiert die Unabhängigkeit der Judikative, die aber nicht frei von Einfluss seitens der 
Regierung oder militärischen Institutionen ist. Das pakistanische Justizsystem umfasst Zivil- und Strafgerichte 
auf Republik-, Provinz- und Departementebene. Zusätzlich existieren ein Scharia - Gerichtshof auf Bundesebene 
und Scharia - Gerichte auf lokaler Ebene. Die Entscheidungskompetenzen der verschiedenen Gerichtssysteme 
überschneiden sich teilweise, und sich widersprechende Urteile sind möglich. Darin widerspiegelt sich die 
variierende Auslegung weltlichen und religiösen Rechts durch die parallel bestehenden Gerichtssysteme. 
 

Um das pakistanische Justizsystem sind in Politik und Zivilgesellschaft starke Kontroversen ausgetragen 
worden. Insbesondere die Frage der Unabhängigkeit der Judikative und deren Schutz vor politischer 
Einflussnahme prägt die öffentliche Diskussion seit vielen Jahren. Von besonderer Bedeutung sind die seit Mitte 
2007 anhaltenden, teils blutigen Proteste pakistanischer Rechtsanwälte, die so genannte "Lawyers' Movement". 
Sie führten unter anderem zur Wiedereinsetzung von Richtern des Obersten Gerichtshofes und der 
Provinzgerichte, die zuvor durch Notrechtsbeschluss abgesetzt worden waren. Weiterhin trugen die Proteste 
entscheidend dazu bei, dass der damalige Staatspräsident Pervez Musharraf im August 2008 nach einer 
Wahlniederlage zurücktrat. 
 

Einschätzungen zur Unabhängigkeit und Rechtsstaatlichkeit der pakistanischen Justizpraxis fallen 
unterschiedlich aus. Generell arbeiten höhere Instanzen diesbezüglich besser als die regional oder lokal 
zuständigen Gerichte; Berichte von Korruption und Beeinflussung betreffen jedoch alle Instanzen. Die durch die 
Anwaltschaft und auf Druck der Straße erzwungene Wiedereinsetzung der von Staatspräsident Musharraf 
entlassenen Richter und des Obersten Richters des Verfassungsgerichts hat eine deutliche Stärkung der 
Judikative bewirkt. Bei der Bearbeitung von unpolitischen Fällen werden die höheren Instanzen und der Oberste 
Gerichtshof von den Medien und der Öffentlichkeit im Generellen als zuverlässig eingeschätzt. 
 

Das "National Judicial Policy Making Committee", ein Ausschuss des Obersten Gerichtshofes, erarbeitete 
zwischen April und Mai 2009 eine neue nationale Strategie zur Überwindung der drängendsten Problemen des 
pakistanischen Justizsystems. Mitglieder des Ausschusses waren die Präsidenten des Obersten Gerichtshofes, 
des Scharia - Gerichtshofes und der vier Obergerichte auf Provinzebene. Ungenügende Unabhängigkeit der 
Gerichte, Korruptionsprobleme im Justizsystem sowie die immense Zahl hängiger Verfahren wurden als 
Hauptprobleme identifiziert. Die neue Strategie ist seit dem 1. Juni 2009 in Kraft. 
 

(SFH - Schweizerische Flüchtlingshilfe: Auskunft der SFH - Länderanalyse, Pakistan: Justizsystem und 
Haftbedingungen, 5. Mai 2010 / USDOS - US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 
2010, 08. April 2011) 
 

Sicherheitsbehörden 
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Ein sog. "First Information Report" (FIR) ist die gesetzliche Grundlage für alle Inhaftierungen. Die Polizei ist 
verpflichtet solche FIRs einem Kläger auszustellen, die nachvollziehbare Beweise anführen, dass ein Verbrechen 
geschehen ist. Ein FIR erlaubt der Polizei einen Verdächtigen 24 Stunden festzuhalten, wobei eine Verlängerung 
der Untersuchungshaft um weitere 14 Tage nur nach Vorführung vor einen Polizeirichter, und dann auch nur, 
wenn die Polizei triftige Gründe anführt, dass eine solche Verlängerung für die Ermittlungen unbedingt 
notwendig ist. In der Praxis kommt es aber immer wieder zur Missachtung dieser Fristen bzw. wird die 
gesetzlich festgelegte Vorgangsweise nicht immer eingehalten. 
 

Die polizeilichen Zuständigkeiten sind zwischen nationalen und regionalen Behörden aufgeteilt. Die 
Bundespolizei (Federal Investigation Agency, FIA) ist dem Innenministerium unterstellt; ihre Zuständigkeit liegt 
im Bereich der Einwanderung, organisierten Kriminalität und Interpol sowie der Terrorismus- und 
Rauschgiftbekämpfung. Die einzelnen Provinzen haben ihre eigenen Verbrechensbekämpfungsbehörden; 
gegenüber diesen Provinzbehörden ist die FIA nicht weisungsbefugt. In der Öffentlichkeit genießt die vor allem 
in den unteren Rängen schlecht ausgebildete, gering bezahlte und oft unzureichend ausgestattete Polizei kein 
Ansehen. Dazu trägt die extrem hohe Korruptionsanfälligkeit ebenso bei, wie häufige unrechtmäßige Übergriffe 
und Verhaftungen, sowie Misshandlungen von in Polizeigewahrsam genommenen Personen. Die Effizienz der 
Arbeit der Polizeikräfte und damit auch die Schutzfähigkeit vor privaten Verfolgungshandlungen sind regional 
sehr unterschiedlich. Bei besonderen religiösen Ereignissen ruft die Regierung auch Militärkräfte zu Hilfe um 
die öffentliche Ordnung und Sicherheit gewährleisten zu können. Die Regierung veranstaltet für alle 
Polizeibeamten regelmäßige Trainingskurse, die sich mit Kriminaltechnik und Menschenrechtsfragen befassen. 
 

(USDOS - US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2010, 08. April 2011 / 
Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan, 
Stand: März 2010) 
 

NGOs 
 

Zahlreiche nationale und internationale Menschenrechtsorganisationen können generell ohne Behinderung 
seitens staatlicher Stellen operieren, Untersuchungen von Menschenrechtsverletzungen durchführen und deren 
Ergebnisse veröffentlichen. Regierungsstellen kooperieren meistens mit diesen Gruppen und antworten auch auf 
ihre Ergebnisse. Im Allgemeinen besteht für NGOs Zutritt zu Polizeistationen und Gefängnissen. 
 

(USDOS - US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2010, 08. April 2011) 
 

Menschenrechte 
 

Ratifikation internationaler Abkommen 
 

... 
 

Allgemein 
 

Pakistan hat im Juni 2010 den internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte sowie die Konvention 
gegen Folter ratifiziert. Nach der Ratifikation des internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte im April 2008 hat Pakistan damit eine Reihe wichtiger menschenrechtlicher Kodifikationen 
ratifiziert. Allerdings enthalten die Ratifikationen Vorbehalte, die teilweise den Schutzbereich der Konventionen 
erheblich einschränken. 
 

Die pakistanische Verfassung enthält in einem eigenen Abschnitt über Grundrechte auch eine Reihe wichtiger 
menschenrechtlicher Garantien. Allerdings weichen der Anspruch der Verfassung und die gesellschaftliche 
Realität voneinander ab. Polizei und Justiz unterlaufen häufig Fehler bei der Untersuchung von Straftaten. 
Korruption ist weit verbreitet. Die pakistanischen Gerichtshöfe sind zudem überlastet: Gerichtsverfahren ziehen 
sich nicht selten über Jahrzehnte hin. Auch die seit dem Ende der Militärherrschaft wieder erstarkte Judikative ist 
bisher noch nicht in der Lage gewesen, einen besseren gerichtlichen Schutz der Menschenrechte zu 
gewährleisten. 
 

Die Lage der religiösen Minderheiten (v.a. Christen und Hindus) sowie der Ahmadis, die vom pakistanischen 
Staat als Nicht-Muslime klassifiziert werden, ist weiterhin schwierig. Eine gezielte Bedrohung geht von 
militanten Organisationen v.a. gegen Christen, Ahmadis und Schiiten aus. Gewalttäter, die Angehörige von 



 Asylgerichtshof 09.07.2012 

www.ris.bka.gv.at  Seite 8 von 23 

Minderheiten schädigen, gehen aufgrund von Korruption, lokalen Feudalstrukturen und der Ineffizienz der Justiz 
noch zu häufig straffrei aus. 
 

(Auswärtiges Amt: Pakistan, Staatsaufbau/Innenpolitik, Stand: April 2011, 

http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Pakistan/Innenpolitik_node.html#doc344388bodyText3, Zugriff 
5.5.2011) 
 

Versammlungs-, Meinungs- und Pressefreiheit 
 

Die Versammlungsfreiheit wird durch die pakistanische Verfassung garantiert, unterliegt aber dem Vorbehalt der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der sich teilweise als Sicherheitsverwahrung und in massivem 
Gewalteinsatz der Polizei gegenüber Demonstranten äußert. Art. 19 der pakistanischen Verfassung garantiert die 
Meinungsfreiheit, stellt sie jedoch unter einen Gesetzesvorbehalt. Einschränkungen der Meinungsfreiheit sind 
danach zulässig zum Schutz der Integrität, Sicherheit oder Verteidigung von Pakistan oder zum Schutz des Islam 
("in the interest of the glory of Islam"). 
 

Die zahlreichen Medien können weitgehend frei berichten, Kritik an der Regierung ist möglich und verbreitet. In 
Einzelfällen berichten Journalisten über Repressionen durch Regierungsstellen, dies betrifft vor allem 
Reaktionen auf Fälle von investigativem Journalismus gegenüber einzelnen Regierungsmitgliedern. Nicht 
geduldet wird auch eine ein bestimmtes Maß überschreitende Kritik an der Institution des Militärs oder den 
Sicherheitsdiensten. Die Sanktionen für solche Verstöße beinhalten bis zu drei Jahre Haft, Geldstrafen von bis zu 
10 Millionen Rupien ($ 165.000) und die Stornierung von Medien - Lizenzen. 
 

Die Hauptgefahr für die Meinungsfreiheit und die freie Betätigung der Medien ging 2009 von nicht-staatlichen 
bewaffneten Gruppen, wie den Taliban und mit ihnen verbündeten Gruppen, aus. Diese setzen Morde, 
Entführungen und Einschüchterungen, auch gegenüber Familienangehörigen der Journalisten, ein, um 
missliebige Journalisten zu beseitigen oder mundtot zu machen. In von Taliban kontrollierten Gebieten ist eine 
Taliban - kritische Berichterstattung unmöglich, in den übrigen Landesteilen werden Taliban - kritische 
Journalisten gezielt bedroht und eingeschüchtert. Viele Journalisten aus der Nordwestgrenzprovinz oder den 
"Stammesgebieten" sind in die Städte Karachi, Lahore oder Islamabad geflohen und arbeiten von dort aus. 
 

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan, 
Stand: März 2010 / Freedom House: Freedom in the World - Pakistan (2010), 
http://www.freedomhouse.org/inc/content/pubs/fiw/inc_country_detail.cfm?year=2010&country=7893&pf, 
Zugriff 5.5.2011) 
 

Haftbedingungen 
 

Die Human Rights Commission of Pakistan zitiert den Präsidenten des Obersten Gerichtshofes, nachdem dieser 
im Mai 2009 mehrere Gefängnisse besichtigt hatte: Ihm zufolge zählen zu den dringendsten Problemen im 
pakistanischen Strafvollzug die starke Überbelegung, die langen Haftdauern über die Maximalstrafen hinaus 
sowie die unzureichende medizinische Versorgung und der allgemein schlechte physische und psychische 
Zustand der Inhaftierten. 
 

Haftzeitverminderungen und Hafterleichterungen bis hin zu Massenentlassungen sind in Pakistan keine 
Seltenheit. Besonders an Feiertagen werden Inhaftierte auf freien Fuß gesetzt: Beispielsweise wurden 2007 wie 
auch in früheren Jahren am Nationalfeiertag (23. März) und zum Ramadanfest (14. Oktober 2007) 
Haftzeitverminderungen gewährt und überdies 121 beziehungsweise 125 Gefangene vorzeitig entlassen. 
 

(SFH - Schweizerische Flüchtlingshilfe: Auskunft der SFH - Länderanalyse, Pakistan: Justizsystem und 
Haftbedingungen, 5. Mai 2010) 
 

Todesstrafe 
 

Nach Angaben der Menschenrechtskommission von Pakistan verhängten die Gerichte des Landes im 
Berichtszeitraum (2009) 276 Todesurteile. Hinrichtungen fanden allerdings nicht statt. Ende 2009 waren gegen 
rund 7.700 Menschen Todesurteile anhängig. 
 

(AI - Amnesty International: Amnesty International Report 2010 - Zur weltweiten Lage der Menschenrechte, 28. 
Mai 2010) 
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Opposition 
 

Eine Einschränkung der politischen Opposition findet nicht statt. Politische Auseinandersetzungen werden 
jedoch vor allem in Karachi zum Teil auch gewalttätig ausgetragen. 
 

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan, 
Stand: März 2010) 
 

Religion 
 

Religionsfreiheit 
 

Pakistan ist eine islamische Republik. Der Islam ist Staatsreligion, wobei etwa 95% der Bevölkerung dem Islam 
zu zurechnen sind, rund 5% der Bevölkerung sind Hindus, Christen oder Ahmadis. Religiöse Gruppen müssen 
zugelassen und registriert werden. Die Verfassung garantiert Religionsfreiheit und sieht vor, dass für alle 
religiösen Minderheiten entsprechende Einrichtungen für die freie Religionsausübung zur Verfügung zu stellen 
sind. Die Rechtsordnung schränkt nicht die Freiheit ein, die Religion zu wechseln. Im Gegensatz zu anderen 
islamischen Ländern, in denen Apostasie in Anlehnung an den Koran mit dem Tode bestraft wird, gibt es in 
Pakistan keine entsprechende strafrechtliche Bestimmung. 
 

In der Praxis schränkt die Regierung die Religionsfreiheit fallweise ein. Blasphemiefälle zeigen, dass das 
Blasphemie-Gesetz nicht nur gegen religiöse Minderheiten, sondern immer öfters auch gegen Muslime 
eingesetzt wird, um z.B. alte Konflikte auf diese Weise zu begleichen. In den meisten Fällen wird auf Druck von 
Extremisten im erstinstanzlichen Urteil die Todesstrafe verhängt; Berufungsgerichte heben solche Urteile aber 
wieder auf. So wurde bislang kein Todesurteil in einem Blasphemiefall vollstreckt. 
 

(USDOS - US Department of State: International Religious Freedom Report 2010, 17. November 2010 / 
Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan, 
Stand: März 2010) 
 

Religiöse Gruppen 
 

... 
 

Innerstaatliche Fluchtalternative 
 

Allgemeines 
 

Für Angehörige aller Gruppen gilt, dass ein Ausweichen in der Regel das Aufgeben der wirtschaftlichen Basis 
mit sich bringt. In den Städten, v.a. den Großstädten Rawalpindi, Lahore, Karachi, Peshawar oder Multan, leben 
potentiell Verfolgte aufgrund der dortigen Anonymität sicherer als auf dem Lande. Selbst Personen, die wegen 
Mordes von der Polizei gesucht werden, können in einer Stadt, die weit genug von ihrem Heimatort entfernt 
liegt, unbehelligt leben. 
 

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan, 
Stand: März 2010) 
 

Rückkehr 
 

Grundversorgung / Wirtschaft 
 

Staatliche oder sonstige Aufnahmeeinrichtungen, auch für zurückkehrende, allein stehende Frauen und 
unbegleitete Minderjährige, sind in Pakistan nicht vorhanden. Personen, die nach Pakistan zurückkehren, 
erhalten keinerlei staatliche Wiedereingliederungshilfen oder sonstige Sozialleistungen. Kehren sie in ihren 
Familienverband zurück, ist ihre Grundversorgung im Rahmen von dessen wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit 
gesichert. 
 

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan, 
Stand: März 2010) 
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Soziale Wohlfahrt 
 

Die Overseas Pakistanis Foundation (OPF) hat zur Unterstützung von im Ausland lebenden Pakistanis bzw. 
pakistanischen Staatsbürgern, die innerhalb von drei Jahren nach der Rückkehr nach Pakistan berufsunfähig 
werden, ein Darlehensprogramm eingerichtet, in dessen Rahmen Anspruchsberechtigten bis zu 150.000 Rupien 
zur Verfügung gestellt werden. Das Darlehen kann in 60 Monatsraten zurückgezahlt werden und dient in erster 
Linie dazu, diesen Personen die Gründung eines kleinen Geschäfts oder Unternehmens zu ermöglichen. 

Kontaktinformationen: Geschäftsführer OPF Tel. +92 51 9202457, Fax +92 51 9224335 
 

Die Pakistan Bait-ul-Mal (PBM) ist eine autonome Behörde, die einen erheblichen Beitrag zur Bekämpfung der 
Armut durch die verschiedenen Maßnahmen für die ärmsten Mitglieder der Gesellschaft leistet und 
Unvermögende, Witwen, Waisen, Invaliden sowie schwache und andere bedürftige Menschen unterstützt. Die 
PBM vertritt Richtlinien und Programme, die einen angemessenen Ausgleich zwischen den sozialen und 
wirtschaftlichen Bedürfnissen der benachteiligten Mitglieder der Gesellschaft schaffen. 
 

Der NCRDP (National Council for the Rehabilitation of Disabled Persons) und PCRDP (Provincial Council for 
the Rehabilitation of Disabled Persons) wurden eingerichtet, um die Beschäftigung, das Wohl und die 
Rehabilitation behinderter Personen sicherzustellen. 
 

(IOM - Internationale Organisation für Migration: Länderinformationsblatt Pakistan, August 2010) 
 

Medizinische Versorgung 
 

In den staatlichen Krankenhäusern, die allerdings in der Regel europäische Leistungsstandards nicht erreichen, 
kann man sich bei Bedürftigkeit kostenlos behandeln lassen - ausreichend dazu ist die Erklärung, dass die 
Behandlung nicht bezahlt werden kann. Eine offizielle Definition von Bedürftigkeit gibt es nicht; allerdings 
betrifft dies nicht schwierige Operationen, z.B. Organtransplantationen. Die Grundversorgung mit nahezu allen 
gängigen Medikamenten ist sichergestellt. Ärztliche Versorgung und Medikamente sind für weite Teile der 
Bevölkerung erschwinglich. In den modernen Krankenhäusern in den Großstädten konnte - unter dem Vorbehalt 
der Finanzierbarkeit - eine Behandlungsmöglichkeit für die meisten in Rede stehenden Krankheiten festgestellt 
werden. Auch die meisten Medikamente, wie z.B. Insulin, können in den Apotheken in ausreichender Menge 
erworben werden. 
 

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan, 
Stand: März 2010) 
 

Medizinische Infrastruktur 
 

Es gibt in Pakistan verschiedene hauptamtliche Stellen, die für die medizinischen Ressourcen zuständig sind: das 
Pakistan Medical and Dental Council, die Pakistan Dental Association und das College of Physicians & 
Surgeons. 
 

Das National Institute of Cardiovascular Diseases (NICVD) wurde eingerichtet, um den steigenden Diagnose-, 
Behandlungs- und Präventionsbedarf für kardiovaskuläre Erkrankungen zu decken und mit den schnellen 
technologischen Fortschritten in der kardiologischen Praxis durch Forschung und Entwicklung Schritt zu halten. 
 

Ebenso ist das Nationale Programm für Familienplanung und gesundheitliche Grundversorgung eine 
angemessene und dringend erforderliche Reaktion auf die Bedürfnisse der ländlichen Gemeinden des Landes 
nach Gesundheitsleistungen. 
 

Lahore beherbergt einige der ältesten medizinischen Hochschulen und Krankenhäuser wie etwa das King 
Edward Medical College, das Allama Iqbal Medical College, das Fatima Jinnah Medical College für Frauen, das 
Mayo Hospital, Lady Willington, das Lahore General Hospital, das Sir Ganga Ram Hospital, das Shaukat 
Khanum Memorial Cancer Hospital & Research Centre, das Services Hospital und das Sheikh Zayed Hospital. 
 

Islamabad/Rawalpindi beherbergt das Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS), das Shifa 
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International Hospital, das Marghala Institute of Health Sciences (MIHS), das Al-Shifa Eye Hospital, das 
Rawalpindi General Hospital, das Holy Family Hospital, das Army Medical College und das Rawalpindi 
Medical College. 
 

Karachi beherbergt das Fazal Hospital, das Agha Khan University Hospital (AKUH), das Karachi Adventist 
Hospital, das Bismillah Taqee Hospital, das Sindh Medical College und Jinnah Postgraduate Medical Centre, das 
Liaquat National Hospital, die Imam Clinic und das General Hospital, das Dow Medical College und das Civil 
Hospital Karachi. Darüber hinaus gibt es das Fazal Hospital in Jhelum, das Jinnah Memorial Hospital in 
Gujranwala und das Bahawalpur Victoria Hospital (Tel. 884289) in Bahawalpur. 
 

Es gibt viele NGOs und staatliche Stellen, die medizinische Dienstleistungen im Rahmen verschiedener Projekte 
bereitstellen. 

Solche Angebote umfassen folgende Aktivitäten: 
 

Psychosoziale Unterstützung 
 

Medizinische Notversorgung 
 

Familienplanung 
 

Kostenlose Apotheken 
 

Mobile Krankenlager 
 

Notunterkünfte 
 

Krankentransport (auch Luftrettung) 
 

Blutbanken 
 

Weitere Organisationen, die medizinische Hilfe und ähnliche Dienste anbieten: 
 

Die Pakistan Bait-ul-Mal (PBM) ist eine Wohlfahrtsorganisation die sich der Armutsbekämpfung widmet. Im 
Fokus steht dabei die soziale Integration marginalisierte Bevölkerungsgruppen wie Witwen, Waisen, behinderte 
und kranke Menschen und andere bedürftige Personen. PBM unterstützt politische Maßnahmen und unterhält 
Programme, die auf einen besseren Ausgleich in den ökonomischen und sozialen Bereichen zugunsten 
schwacher Gesellschaftsschichten zielen. 
 

Die Edhi Foundation ist die größte Wohlfahrtstiftung Pakistans. Sie unterhält 300 Zentren, sowohl in 
Großstädten als auch in entlegenen Gebieten, die medizinische Hilfe, Familienplanung und Notfallhilfe anbieten. 
 

(IOM - Internationale Organisation für Migration: Länderinformationsblatt Pakistan, August 2010) 
 

Flutkatastrophe 
 

Starke Monsunregenfälle haben Anfang August 2010 eine Reihe sintflutartiger Überschwemmungen in allen 
Provinzen Pakistans ausgelöst. Die Überschwemmungen haben schwere Zerstörungen an der Infrastruktur in 
allen Provinzen des Landes angerichtet. Die Instandsetzungsarbeiten wurden mittlerweile in allen Landesteilen 
aufgenommen, doch werden diese, vor allem in den entlegenen Regionen noch länger anhalten. In der Provinz 
Sindh sind nur noch wenige Landstriche, vor allem in den Bezirken Dadu und Thatta, weiterhin überflutet. 
Einige Regionen in Khyber-Pakhtunkhwa und Gilgit Baltistan sind nach wie vor von der Außenwelt 
abgeschnitten. 
 

(Auswärtiges Amt: Pakistan, Reise- und Sicherheitshinweise, Stand 05.05.2011, 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/PakistanSicherheit.html, Zugriff 5.5.2011) 
 

Behandlung nach Rückkehr / Dokumente 
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Zurückgeführte Personen haben bei ihrer Rückkehr nach Pakistan allein wegen der Stellung eines Asylantrags 
nicht mit staatlichen Repressalien zu rechnen. Eine über eine Befragung hinausgehende besondere Behandlung 
Zurückgeführter ist nicht festzustellen. 
 

Die Zahl der vorgelegten inhaltlich ge- oder verfälschten Dokumente ist hoch. Die zum Nachweis eines 
Verfolgungsschicksals vorgelegten Strafanzeigen, Haftbefehle, Gerichtsurteile und die Rechtsanwaltsschreiben 
erwiesen sich in fast allen Fällen als gefälscht oder inhaltlich unrichtig. Die Ausführungen und Erklärungen zu 
einer geltend gemachten Verfolgung aus politischen oder religiösen Gründen, bei Frauen auch ein angeblicher 
Verstoß gegen islamische 
 

Moralvorschriften, hielten in der Regel einer Nachforschung vor Ort nicht stand. 
 

Es ist in Pakistan problemlos möglich, ein (Schein-)Strafverfahren gegen sich selbst in Gang zu bringen, in dem 
die vorgelegten Unterlagen (z.B. "First Information Report" oder Haftverschonungsbeschluss) echt sind, das 
Verfahren in der Zwischenzeit aber längst eingestellt wurde. Verfahren können zum Schein jederzeit durch 
einfachen Antrag wieder in Gang gesetzt werden. Genauso ist es ohne große Anstrengungen möglich, 
Zeitungsartikel, in denen eine Verfolgungssituation geschildert wird, gegen Bezahlung oder aufgrund von 
Beziehungen veröffentlichen zu lassen. 
 

Angesichts der hohen Korruptionsanfälligkeit der öffentlichen Verwaltung und des unzureichenden Zustands des 
Zivilstandswesens ist es ohne Schwierigkeit möglich, einen fiktiven Standesfall (Geburt, Tod, Eheschließung) in 
ein echtes Personenstandsregister eintragen zu lassen und auf der Basis dieser Registereintragung eine formal 
echte Personenstandsurkunde ausgestellt zu erhalten. 
 

Ebenso ist es problemlos möglich, die Verfälschung einzelner Fakten tatsächlicher Personenstandsfälle (z.B. das 
Geburtsdatum) in den Personenstandsregistern zu erreichen, um damit standesamtliche Urkunden zu erhalten, 
deren Inhalt verfahrensangepasst nur teilweise der tatsächlichen Faktenlage entspricht. Die Sicherheitsmerkmale 
auf einigen modernen Personenstandsurkunden (z.B. Geburtsurkunden) zur Verhinderung der Verfälschung des 
Dokuments selbst können so mühelos unterlaufen werden. 
 

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan, 
Stand: März 2010) 
 

3. Behauptete Ausreisegründe aus dem Herkunftsstaat 
 

Es kann nicht festgestellt werden dass der BF im Herkunftsland einer asylrelevanten Bedrohung ausgesetzt war 
oder bei einer Rückkehr ausgesetzt sein werde. 
 

Weitere Ausreisegründe und/oder Rückkehrhindernisse kamen bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter 
Tatsachen nicht hervor. 
 

III. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

1. Beweiswürdigung 
 

1.1. Der AsylGH hat durch den vorliegenden Verwaltungsakt Beweis erhoben. Der festgestellte Sachverhalt in 
Bezug auf den bisherigen Verfahrenshergang steht aufgrund der außer Zweifel stehenden Aktenlage fest. 
 

Die Feststellungen zur Person des BF ergeben sich - vorbehaltlich der Feststellungen zur Identität - aus seinen in 
diesem Punkt nicht widerlegten Angaben, sowie seinen Sprach- und Ortskenntnissen. 
 

Mangels im Verfahren unterlassener Vorlage eines unbedenklichen nationalen Identitätsdokuments bzw. 
sonstigen Bescheinigungsmittels konnte die Identität des BF nicht festgestellt werden. Soweit dieser namentlich 
genannt wird, legt das Gericht auf die Feststellung wert, dass dies lediglich der Identifizierung des BF als 
Verfahrenspartei dient, nicht jedoch eine Feststellung der Identität im Sinne einer Vorfragebeurteilung im Sinne 
des § 38 AVG bedeutet. 
 

Zu den zur Feststellung der asyl- und abschiebungsrelevanten Lage im Herkunftsstaat ausgewählten Quellen 
wird angeführt, dass es sich hierbei aus der Sicht des Asylgerichtshofes um eine ausgewogene Auswahl 
verschiedener Quellen, sowohl staatlichen, als auch nicht staatlichen Ursprungs handelt, welche es ermöglichen, 
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sich ein möglichst umfassendes Bild von der Lage im Herkunftsstaat zu machen. Zur Aussagekraft der einzelnen 
Quellen wird angeführt, dass zwar in nationalen Quellen rechtsstaatlich-demokratisch strukturierter Staaten, von 
denen der Staat der Veröffentlichung davon ausgehen muss, dass sie den Behörden jenes Staates - über den 
berichtet wird - zur Kenntnis gelangen und diplomatische Zurückhaltung geübt wird, wenn es um Sachverhalte 
geht, für die ausländische Regierungen verantwortlich zeichnen, doch andererseits sind gerade diese Quellen 
aufgrund der nationalen Vorschriften vielfach zu besonderer Objektivität verpflichtet, weshalb diesen Quellen 
keine einseitige Parteinahme weder für den potentiellen Verfolgerstaat, noch für die behauptetermaßen 
Verfolgten unterstellt werden kann. Hingegen findet sich hinsichtlich der Überlegungen zur diplomatischen 
Zurückhaltung bei Menschenrechtsorganisationen im Allgemeinen das gegenteilige Verhalten wie bei den oa. 
Quellen nationalen Ursprunges. 
 

Bei Berücksichtigung der soeben angeführten Überlegungen hinsichtlich des Inhaltes der Quellen unter 
Berücksichtigung der Natur der Quelle und der Intention derer Verfasser handelt es sich nach Ansicht des 
erkennenden Senates um ausreichend ausgewogenes Material. Auch kommt den Quellen Aktualität zu (vgl. Erk. 
d. VwGHs. vom 9. März 1999, Zl. 98/01/0287 und sinngemäß im Zusammenhang mit Entscheidungen nach § 4 
AsylG 1997 das E. vom 11. November 1998, 98/01/0284, bzw. auch das E. vom 7. Juni 2000, Zl. 99/01/0210). 
 

Der BF trat den vom Bundesasylamt herangezogenen Quellen und deren Kernaussagen auch nicht konkret und 
substantiiert entgegen. Vom BF wurden in seiner Beschwerdeschrift einige Quellen zur JKLF in englischer 
Originalfassung zitiert; diese werden ebenso der gegenständlichen Entscheidung zugrunde gelegt. Dass sich 
daraus für den BF eine konkrete Gefahrenlage ergibt, kann der Asylgerichtshof - vor dem Hintergrund des 
Vorbringens des BF (siehe unten 1.2.) - nicht erkennen. 
 

Die freie Beweiswürdigung ist ein Denkprozess, der den Regeln der Logik zu folgen hat und im Ergebnis zu 
einer Wahrscheinlichkeitsbeurteilung eines bestimmten historisch-empirischen Sachverhalts, also von Tatsachen, 
führt. Der Verwaltungsgerichtshof führt dazu präzisierend aus, dass eine Tatsache in freier Beweiswürdigung nur 
dann als erwiesen angenommen werden darf, wenn die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens ausreichende und 
sichere Anhaltspunkte für eine derartige Schlussfolgerung liefern (VwGH 28.09.1978, Zahl 1013, 1015/76). 
Hauer/Leukauf, Handbuch des österreichischen Verwaltungsverfahrens, 

5. Auflage, § 45 AVG, E 50, Seite 305, führen beispielsweise in Zitierung des Urteils des Obersten Gerichtshofs 
vom 19.02.1987, Zahl 13 Os 17/87, aus: "Die aus der gewissenhaften Prüfung aller für und wider vorgebrachten 
Beweismittel gewonnene freie Überzeugung der Tatrichter wird durch eine hypothetisch denkbare andere 
Geschehensvariante nicht ausgeschlossen. Muss doch dort, wo ein Beweisobjekt der Untersuchung mit den 
Methoden einer Naturwissenschaft oder unmittelbar einer mathematischen Zergliederung nicht zugänglich ist, 
dem Richter ein empirisch-historischer Beweis genügen. Im gedanklichen Bereich der Empirie vermag daher 
eine höchste, ja auch eine (nur) hohe Wahrscheinlichkeit die Überzeugung von der Richtigkeit der 
wahrscheinlichen Tatsache zu begründen, (...)". 
 

Im Rahmen der oa. Ausführungen ist durch das erkennende Gericht anhand der Darstellung der persönlichen 
Bedrohungssituation des Beschwerdeführers und den dabei allenfalls auftretenden Ungereimtheiten - z. B. 
gehäufte und eklatante Widersprüche (z. B. VwGH 25.1.2001, 2000/20/0544) oder fehlendes Allgemein- und 
Detailwissen (z. B. VwGH 22.2.2001, 2000/20/0461) - zu beurteilen, ob Schilderungen eines Asylwerbers mit 
der Tatsachenwelt im Einklang stehen oder nicht. 
 

Auch wurde vom Verwaltungsgerichtshof ausgesprochen, dass es der Verwaltungsbehörde [nunmehr dem 
erkennenden Gericht] nicht verwehrt ist, auch die Plausibilität eines Vorbringens als ein Kriterium der 
Glaubwürdigkeit im Rahmen der ihr zustehenden freien Beweiswürdigung anzuwenden (VwGH v. 29.6.2000, 
2000/01/0093). 
 

Auch ist eine abweisende Entscheidung im Verfahren nach § 7 AsylG bereits dann möglich, wenn es als 
wahrscheinlich angesehen wird, dass eine Verfolgungsgefahr nicht vorliegt, das heißt, mehr Gründe für als 
gegen diese Annahme sprechen (vgl zum Bericht der Glaubhaftmachung: Ackermann, Hausmann, Handbuch des 
Asylrechts (1991) 137 f; s.a. VwGH 11.11.1987, 87/01/0191¿ Rohrböck AsylG 1997, Rz 314, 524). 
 

1.2. Zum Vorbringen des BF ist anzuführen, dass wesentliche Elemente dieses Vorbringens mit Widersprüchen 
behaftet sind. 
 

1.2.1. Der BF hatte schon zu seiner Person unterschiedliche Angaben gemacht. Ursprünglich hatte er angegeben, 
er sei Bäcker (vgl. AS 13: 

"Berufsausbildung: Bäcker; letzter ausgeübter Beruf: Bäcker"), später behauptete er dem widersprechend, er 
habe keinen Beruf erlernt (AS 73). 
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1.2.2. Der BF machte auch differierende Angaben darüber, wie oft er sein Heimatland bereits verlassen hatte. So 
gab er dazu befragt an, er hatte sein Heimatland (vor der nunmehrigen Reise) noch nie verlassen (AS 77) um 
sich gleich zu verbessern, er sei einmal im Iran gewesen (AS 77), und sich dann noch einmal zu verbessern, er 
sei oft (AS 77) im Iran gewesen (10 - 12 mal). 
 

1.2.3. In der Erstbefragung hatte der BF angegeben, er sei mit dem Zug von seinem Heimatort nach XXXX 
gereist, in XXXX sei er 2 Tage in einem Schlepperquartier verblieben, von XXXX sei er schlepperunterstützt 
mit einem Autobus nach XXXX (Iran) gereist (AS 17). In der Einvernahme am 07.05.2012 gab er an, ein Freund 
in XXXX habe ihm den Schlepper vermittelt, den Hauptschlepper habe er selbst nie getroffen; er sei bis in den 
Iran selbständig gereist, im Iran habe er dann einen Schlepper getroffen (AS 83). Von seinem Dorf sei er mit 
Bussen und verschiedenen Fahrzeugen bis nach XXXX gelangt, die Reise von seinem Heimatdorf bis XXXX 
habe zwei Tage gedauert. Die letzte Nacht vor Verlassen von Pakistan habe er in XXXX an der Grenze zum Iran 
in einem Hotel verbracht, er habe sich dort ein Zimmer genommen (AS 85). Es ergeben sich also hinsichtlich 
dieses Reiseabschnittes Widersprüche hinsichtlich des Transportmittels nach XXXX (Zug - Busse bzw. 
verschiedene Fahrzeuge), der Art und Weise der Reise (schlepperunterstüzt - selbständig) und der Unterbringung 
(Schlepperquartier in XXXX - selbst organisiertes Zimmer in XXXX). 
 

1.2.4. In der Einvernahme am 07.05.2012 antwortete der BF auf die Frage, wann er erstmals gedanklich den 
Entschluss gefasst habe, sein Heimatland zu verlassen, dies sei vor ca. 2 oder 3 Monaten gewesen (AS 83). Dem 
widersprechend gab er später in der Einvernahme an, er habe sein Heimatland zum gegebenen Zeitpunkt 
verlassen, weil das mit dem Schlepper so ausgemacht gewesen sei, sein Freund habe vor ca. 6 Monaten mit dem 
Schlepper gesprochen (AS 89). 
 

1.2.5. Der BF hatte in der Einvernahme am 07.05.2012 angegeben, er sei der Vizepräsident der JKLF im Bezirk 
XXXX, diese Vereinigung habe in dem Bezirk ca. 100.000 Mitglieder (AS 75). Die Vereinigung habe insgesamt 
1,4 Millionen Mitglieder (AS 73). Auf die Frage, wie viele Mitglieder die Vereinigung in seinem Heimatdorf 
Damas habe, gab er [ausweichend] an, es seien fünf Vorstandsmitglieder, und gab auf die Frage, wer diese 
Personen seien an, zwei seien verstorben, einer sei verschwunden, der Vorstand sei noch dort [demnach also 
vier]. Nach den Namen befragt gab er vier Namen an (XXXX). Befragt nach seinen engsten Parteifreunden gab 
er wieder diese vier Namen an (AS 75). Der XXXX und der XXXX seien verstorben, die beiden anderen seien 
von der ASI (pakistanische Armee) mitgenommen worden (AS 77). 
 

Er gab also auf die konkrete Frage, wie viele Mitglieder die Vereinigung in seinem Dorf habe, keine 
entsprechende Antwort, sondern gab er ausweichend an, es seien fünf Vorstandsmitglieder, von denen er dann 
nur vier nennen konnte und gab er auch jedenfalls hinsichtlich einer Person an, diese sei im Vorstand, um kurz 
darauf auszusagen, diese sei bereits verstorben (XXXX). Seltsam ist auch, wenn der BF nach seinen engsten 
Parteifreunden befragt nur Namen aus seinem Dorf angeben kann, wo er doch Vizepräsident des Bezirkes 
gewesen sein will. Widersprüchlich sind seine Angaben auch, wenn er einmal angibt, der Vorstand (XXXX) sei 
noch dort, andererseits er aber angibt, der XXXX und der XXXX seien verstorben, die anderen beiden seien von 
der ASI mitgenommen worden. 
 

Der BF war befragt worden, was er als Vizepräsident konkret gemacht habe, worauf er angab, er habe an 
Kundgebungen teilgenommen und Veröffentlichungen in den Medien vorangetrieben (AS 75). Wenn er aber 
Vizepräsident einer Vereinigung mit 100.000 Mitgliedern gewesen wäre, dann hätte er seine Aufgaben näher 
beschreiben können müssen. 
 

1.2.6. In der Einvernahme am 07.05.2012 hatte der BF angegeben, dass es vor 5 Jahren einen Bombenanschlag 
auf ihr Haus gegeben habe (AS 71). Das Haus sei komplett zerstört, es gebe viele Einschusslöcher, es liege 
direkt an der pakistanisch indischen Grenze. Die Armee habe ihr Land besetzt und vermint (AS 81). An anderer 
Stelle hatte der BF dagegen angegeben, dass sein älterer Bruder bei seiner Mutter sei und zu Hause eine kleine 
Landwirtschaft betreibe (AS 79), was einen Widerspruch zur vorhin zitierten Aussage darstellt. 
 

1.2.7. Am 07.05.2012 hatte der BF beim Bundesasylamt weiter angegeben, vor ca. einem Jahr [demnach 
April/Mai 2011] hätten ihn Leute der ASI mitgenommen. Er sei in einem Keller ca. 8 Tage festgehalten und 
gefoltert worden. Seine Parteikollegen hätten demonstriert und er sei dann freigelassen worden (AS 81). Danach 
[also nach April/Mai 2011] hätten sie wieder eine Demonstration abgehalten und da hätten Leute der Muslim 
Student Federation in die Menge geschossen, wobei zwei Mitglieder von ihnen gestoben seien. Die Polizei habe 
aber ihn angezeigt, dass er diese zwei umgebracht hätte (AS 81). Es habe eine Anzeige gemäß § 302 gegeben, 
das sei Mord. Dann [also wieder zeitlich nachher] hätten die Leute der MSF in XXXX 30 bis 40 Pkw in Brand 
gesetzt, er selbst sei wieder angezeigt worden, obwohl er nichts damit zu tun gehabt habe. Er sei dann geflüchtet 
und habe sich im Wald versteckt gehalten. Leute der Geheimdienste hätten nach ihm gesucht, sie seien bei ihm 
zu Hause gewesen und auch bei seinen Schwestern. Danach habe er den Kontakt mit seiner Familie verloren (AS 
81). 
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Auf die Frage, wann er wegen Mord angezeigt worden sei, gab er im Widerspruch zu den gerade zitierten 
Aussagen an, es sei im Jahr 2010 gewesen, genauer wisse er es nicht (AS 81). Später in der Einvernahme führte 
er an, er könne den Erstbericht der Polizei besorgen, dieser stamme aus 2010. Er habe es auch in der Zeitung 
gelesen, an das Datum könne er sich aber nicht erinnern, es sei aber vor eineinhalb bis zwei Jahren gewesen. Er 
sei in dem Bericht namentlich genannt worden und es sei darin gestanden, dass er 2 Burschen erschossen haben 
solle (AS 95). Auch diese Zeitangaben stehen im Widerspruch zu oben geschilderten Zeitangaben (April/Mai 
2011). 
 

1.2.8. In der Erstbefragung am 23.04.2012 hatte der BF aber zu seinen Fluchtgründen befragt noch angegeben, 
dass im Jahr 2010 ein Haftbefehl gegen ihn erlassen worden sei. Damals sei er gegen Kaution freigelassen 
worden. Ende März 2012 habe es wieder einen Haftbefehl gegeben (AS 19). In der Schilderung der 
Fluchtgründe beim Bundesasylamt fehlt eine Darstellung, dass er auf Kaution freigelassen worden sei und es im 
März 2012 erneut einen Haftbefehl gegen ihn gegeben habe, völlig. Auch insofern sind seine Angaben 
widersprüchlich. 
 

1.2.9. Wenn der BF zum Sitz der JKLF befragt angibt, dieser sei in XXXX, die konkrete Adresse aber nicht 
nennen kann, so ist das vor dem Hintergrund der Behauptung, er sei der Vizepräsident der Vereinigung im 
Bezirk XXXX (mit 100.000 Mitgliedern) unplausibel, die Behauptung, er sei Vizepräsident daher 
unglaubwürdig. Unplausibel ist auch, wenn er keine näheren Angaben zu Demonstrationen und Kundgebungen 
(Zeiten, Orte und Anlässe) nennen kann. 
 

1.2.10. Der BF hatte angegeben für die Schleppung 4.500,-- Euro gezahlt zu haben; er habe den Schmuck seiner 
Mutter verkauft und sein Freund habe ihm etwas geborgt. Die Aussage, dass er den Schmuck bereits vor 2 1/2 
Jahren verkauft habe (AS 85), indiziert eine Ausreise aus wirtschaftlichen Gründen. 
 

1.2.11. In der Einvernahme hatte der BF angegeben, er werde versuchen, sich über einen Freund Beweismittel 
schicken zu lassen, Polizeiberichte und Zeitungsartikel über sich (AS 93), solche aber weder im Zuge des 
Verfahrens vorgelegt noch nachgereicht, was insoweit ebenso seine Glaubwürdigkeit beeinträchtigt. 
 

1.2.12. Die Fluchtroute wurde vom BF in der Erstbefragung einigermaßen detailliert bis Istanbul beschrieben, ab 
dort aber nicht mehr; ab diesem Ort fehlen jegliche verwertbare Anhaltspunkte zu seiner Reiseroute. Dass er ab 
Istanbul keine relevanten Beobachtungen mehr machen konnte ist unglaubwürdig und lässt darauf schließen, 
dass er die Umstände seiner Einreise ins Bundesgebiet bzw. das Gebiet der Europäischen Union bewusst zu 
verschleiern suchte; auch insoweit wird seine Glaubwürdigkeit beeinträchtigt. 
 

1.3. Im gegenständlichen Fall ist daher festzustellen, dass dem BF die Glaubhaftmachung des behaupteten 
ausreisekausalen Sachverhaltes nicht gelang, zumal nicht festgestellt werden konnte, dass die Aussagen des BF 
kohärent und plausibel sind und zu den für seinen Fall relevanten besonderen und allgemeinen Informationen 
nicht in Widerspruch stehen und er aufgrund der mangelnden Glaubwürdigkeit des Vorbringens auch den 
geforderten Nachweis nicht erbrachte. 
 

Auch die Ausführungen in der Beschwerde waren nicht geeignet, die aufgelisteten Widersprüche aufzuklären. 
 

Ansonsten enthält die Beschwerde keinerlei substantiiertes Vorbringen, sodass von der gänzlichen 
Unglaubwürdigkeit der Fluchtgeschichte des BF auszugehen war. 
 

Hinsichtlich der Anführung des Staates Kamerun im ersten Absatz der Begründung der Beschwerde dürfte es 
sich um einen Schreibfehler handeln. 
 

Im Übrigen wird die Beweiswürdigung des BAA in der Beschwerde auch nicht substantiiert bekämpft, weshalb 
der Asylgerichtshof nicht veranlasst war das Ermittlungsverfahren zu wiederholen bzw. zu ergänzen (vgl. zB. 
VwGH 20.1.1993, 92/01/0950; 14.12.1995, 95/19/1046; 30.1.2000, 2000/20/0356; 23.11.2006, 2005/20/0551 
ua.). Wenn in der Beschwerde ein mangelhaftes Ermittlungsverfahren moniert wird, so kann der Asylgerichtshof 
auch ein solches nicht erkennen. 
 

Die völlige Unglaubwürdigkeit des Vorbringens wird durch die ergänzende Beweiswürdigung des erkennenden 
Senates klargestellt. Schon die zahlreichen und exemplarisch aufgelisteten Widersprüche und Unplausibilitäten 
in den Aussagen des BF machen sein Vorbringen völlig unglaubwürdig. Es ist somit - wie oben dargelegt - klar 
ersichtlich, dass sein Vorbringen offensichtlich nicht den Tatsachen entspricht und missbräuchlich dazu 
verwendet wurde, um einen Antrag auf internationalen Schutz zu stellen. 
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Dem BF ist es nicht gelungen, der Beweiswürdigung des Bundesasylamtes dermaßen konkret und substantiiert 
entgegen zu treten, dass Zweifel daran aufgekommen wären. Da somit weder aus dem amtswegigen 
Ermittlungsergebnis im Beschwerdeverfahren noch aus den Ausführungen des BF ein substantiierter Hinweis 
auf einen derartigen Mangel vorliegt, kann ein solcher nicht festgestellt werden. 
 

Dass das Vorbringen des BF völlig unglaubwürdig ist, ergibt sich schon aus den oben angeführten 
Ausführungen. Zudem ist auch den Ausführungen des Bundesasylamtes in der Beweiswürdigung nicht 
entgegenzutreten. 
 

III. Rechtliche Beurteilung 
 

Zuständigkeit 
 

Gemäß § 61 (1) AsylG 2005 BGBl I Nr. 100/2005 idgF entscheidet der Asylgerichtshof über Beschwerden 
gegen Bescheide des Bundesasylamtes, weshalb im gegenständlichen Beschwerdefall die Zuständigkeit des 
erkennenden Gerichts gegeben ist. 
 

Entscheidung im Senat 
 

Gemäß § 61 (1) AsylG 2005 BGBl I Nr. 100/2005 idF BGBl I Nr. 4/2008 entscheidet der Asylgerichtshof in 
Senaten oder, soweit dies in Abs. 3 vorgesehen ist, durch Einzelrichter über 
 

1. Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes und 
 

2. [.....] 
 

(2) [.....] 
 

(3) Der Asylgerichtshof entscheidet durch Einzelrichter über Beschwerden gegen 
 

1. zurückweisende Bescheide 
 

[......] 
 

(4) Über die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde entscheidet der für die Behandlung 
der Beschwerde zuständige Einzelrichter oder Senatsvorsitzende. 
 

Aufgrund der oben zitierten Bestimmung ist über die gegenständliche Beschwerde im Senat zu entscheiden. 
 

Anzuwendendes Verfahrensrecht 
 

Gem. § 23 (1) des Bundesgesetzes über den Asylgerichtshof, BGBl. I, Nr. 4/2008 (Asylgerichtshofgesetz - 
AsylGHG) idgF sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100, nicht anderes ergibt, 
auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs 
"Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat das erkennende Gericht, sofern die Beschwerde nicht als unzulässig oder verspätet 
zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Es ist berechtigt, im Spruch und in der 
Begründung seine Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und demgemäß den angefochtenen 
Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

Verweise, Wiederholungen 
 

Das erkennende ist Gericht berechtigt, auf die außer Zweifel stehende Aktenlage (VwGH 16. 12. 1999, 
99/20/0524) zu verweisen, weshalb auch hierauf im gegenständlichen Umfang verwiesen wird. 
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Ebenso ist es nicht unzulässig, Teile der Begründung der Bescheide der Verwaltungsbehörde wörtlich 
wiederzugeben. Es widerspricht aber grundlegenden rechtsstaatlichen Anforderungen an die Begründung von 
Entscheidungen eines (insoweit erstinstanzlich entscheidenden) Gerichts, wenn sich der Sachverhalt, 
Beweiswürdigung und rechtliche Beurteilung nicht aus der Gerichtsentscheidung selbst, sondern erst aus einer 
Zusammenschau mit der Begründung der Bescheide ergibt. Die für die bekämpfte Entscheidung maßgeblichen 
Erwägungen müssen aus der Begründung der Entscheidung hervorgehen, da nur auf diese Weise die 
rechtsstaatlich gebotene Kontrolle durch den Verfassungsgerichtshof möglich ist (Erk. d. VfGH v. 7.11.2008, 
U67/08-9 mwN). 
 

Im ggst. Fall hat das Bundesasylamt ein mängelfreies, ordnungsgemäßes Ermittlungsverfahren durchgeführt und 
in der Begründung des angefochtenen Bescheides die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens, die bei der 
Beweiswürdigung maßgebenden Erwägungen und die darauf gestützte Beurteilung in der Rechtsfrage 
zusammengefasst. Die Erstbehörde hat sich sowohl mit dem individuellen Vorbringen auseinander gesetzt, als 
auch ausführliche Sachverhaltsfeststellungen zur allgemeinen Situation in Pakistan auf Grundlage ausreichend 
aktuellen und unbedenklichen Berichtsmaterials getroffen und in zutreffenden Zusammenhang mit der Situation 
des BF gebracht. Auch die rechtliche Beurteilung begegnet keinen Bedenken. 
 

Im Lichte der oa. Judikatur wiederholte das erkennende Gericht die Ausführungen des Bundesasylamtes und 
konkretisiert diese wie folgt: 
 

Nichtzuerkennung des Status des Asylberechtigten 
 

Die hier maßgeblichen Bestimmungen des § 3 AsylG lauten: 
 

"§ 3. (1) Einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, ist, soweit dieser 
Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist, der Status 
des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des 
Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht. 
 

(2) ... 
 

(3) Der Antrag auf internationalen Schutz ist bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten 
abzuweisen, wenn 
 

1. dem Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) offen steht oder 
 

2. der Fremde einen Asylausschlussgrund (§ 6) gesetzt hat. 
 

(4) ... 
 

(5) Die Entscheidung, mit der einem Fremden von Amts wegen oder auf Grund eines Antrags auf internationalen 
Schutz der Status des Asylberechtigten zuerkannt wird, ist mit der Feststellung zu verbinden, dass diesem 
Fremden damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt." 
 

Gegenständlicher Antrag war nicht wegen Drittstaatsicherheit (§ 4 AsylG) oder Zuständigkeit eines anderen 
Staates (§ 5 AsylG) zurückzuweisen. Ebenso liegen bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen keine 
Asylausschlussgründe vor, weshalb der Antrag inhaltlich zu prüfen war. 
 

Flüchtling im Sinne von Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der 
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen 
Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im 
Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen. 
 

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter 
Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob 
sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft 
begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde (VwGH 9.5.1996, Zl.95/20/0380). 
 

Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende 
persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die 
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Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsgefahr 
steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten 
Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen 
Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (z.B. VwGH vom 
19.12.1995, Zl. 94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998. Zl. 98/01/0262). Die Verfolgungsgefahr muss nicht nur 
aktuell sein, sie muss auch im Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen (VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194) 
 

Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Konvention genannten Gründen haben und muss 
ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes befindet. 
 

Wie im gegenständlichen Fall bereits in der Beweiswürdigung ausführlich erörtert wurde, war dem Vorbringen 
des BF zum behaupteten Ausreisegrund insgesamt die Glaubwürdigkeit abzusprechen, weshalb die 
Glaubhaftmachung eines Asylgrundes von vornherein ausgeschlossen werden kann. Es sei an dieser Stelle 
betont, dass die Glaubwürdigkeit des Vorbringens die zentrale Rolle für die Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft und Asylgewährung einnimmt (vgl. VwGH v. 20.6.1990, Zl. 90/01/0041). 
 

Im vorliegenden Fall erachtet das erkennende Gericht in dem im Rahmen der Beweiswürdigung dargelegten 
Umfang die Angaben als unwahr, sodass die behaupteten Fluchtgründe nicht als Feststellung der rechtlichen 
Beurteilung zugrunde gelegt werden können, und es ist auch deren Eignung zur Glaubhaftmachung wohl 
begründeter Furcht vor Verfolgung nicht näher zu beurteilen (VwGH 9.5.1996, Zl.95/20/0380). 
 

Da sich auch im Rahmen des sonstigen Ermittlungsergebnisses bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter 
Tatsachen keine Hinweise auf das Vorliegen der Gefahr einer Verfolgung aus einem in Art. 1 Abschnitt A Ziffer 
2 der GFK genanten Grund ergaben, scheidet die Gewährung von Asyl somit aus. 
 

Nichtzuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat 
 

Die hier maßgebliche Bestimmung des § 8 AsylG 2005 lautet: 
 

"§ 8. (1) Der Status des subsidiär Schutzberechtigten ist einem Fremden zuzuerkennen, 
 

1. der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die 
Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder 
 

2. ... 
 

wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale 
Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention 
bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 
infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen 
würde. 
 

(2) Die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten nach Abs. 1 ist mit der 
abweisenden Entscheidung 

nach § 3 ... zu verbinden. 
 

(3) Anträge auf internationalen Schutz sind bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) offen steht. 
 

(4) ... 
 

(5) ... 
 

(6) ... 
 

(7) ... 
 

Bereits § 8 AsylG 1997 beschränkte den Prüfungsrahmen auf den "Herkunftsstaat" des Asylwerbers. Dies war 
dahin gehend zu verstehen, dass damit derjenige Staat zu bezeichnen war, hinsichtlich dessen auch die 
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Flüchtlingseigenschaft des Asylwerbers auf Grund seines Antrages zu prüfen ist (VwGH 22.4.1999, 98/20/0561; 
20.5.1999, 98/20/0300). Diese Grundsätze sind auf die hier anzuwendende Rechtsmaterie insoweit zu 
übertragen, als dass auch hier der Status des subsidiär Schutzberechtigten im Hinblick auf den Herkunftsstaat 
nicht zuzuerkennen ist. 
 

Art. 2 EMRK lautet: 
 

"(1) Das Recht jedes Menschen auf das Leben wird gesetzlich geschützt. Abgesehen von der Vollstreckung eines 
Todesurteils, das von einem Gericht im Falle eines durch Gesetz mit der Todesstrafe bedrohten Verbrechens 
ausgesprochen worden ist, darf eine absichtliche Tötung nicht vorgenommen werden. 
 

(2) Die Tötung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn sie sich aus einer unbedingt 
erforderlichen Gewaltanwendung ergibt: 
 

a) um die Verteidigung eines Menschen gegenüber rechtswidriger Gewaltanwendung sicherzustellen; 
 

b) um eine ordnungsgemäße Festnahme durchzuführen oder das Entkommen einer ordnungsgemäß 
festgehaltenen Person zu verhindern; 
 

c) um im Rahmen der Gesetze einen Aufruhr oder einen Aufstand zu unterdrücken." 
 

Während durch das 6. ZPEMRK die Todesstrafe weitestgehend abgeschafft wurde, erklärt das 13. ZPEMRK die 
Todesstrafe als vollständig abgeschafft. 
 

Art. 3 EMRK lautet: 
 

"Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen 
werden." 
 

Folter bezeichnet jede Handlung, durch die einer Person vorsätzlich große körperliche oder seelische Schmerzen 
oder Leiden zugefügt werden, zum Beispiel um von ihr oder einem Dritten eine Aussage oder ein Geständnis zu 
erlangen, um sie für eine tatsächlich oder mutmaßlich von ihr oder einem Dritten begangene Tat zu bestrafen, 
um sie oder einen Dritten einzuschüchtern oder zu nötigen oder aus einem anderen, auf irgendeiner Art von 
Diskriminierung beruhenden Grund, wenn diese Schmerzen oder Leiden von einem Angehörigen des 
öffentlichen Dienstes oder einer anderen in amtlicher Eigenschaft handelnden Person, auf deren Veranlassung 
oder mit deren ausdrücklichem oder stillschweigendem Einverständnis verursacht werden. Der Ausdruck 
umfasst nicht Schmerzen oder Leiden, die sich lediglich aus gesetzlich zulässigen Sanktionen ergeben, dazu 
gehören oder damit verbunden sind (Art. 1 des UN-Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe vom 10. Dezember 1984). 
 

Unter unmenschlicher Behandlung ist die vorsätzliche Verursachung intensiven Leides unterhalb der Stufe der 
Folter zu verstehen (Walter/Mayer/Kucsko-Stadlmayer, Bundesverfassungsrecht 10. Aufl. (2007), RZ 1394). 
 

Unter einer erniedrigenden Behandlung ist die Zufügung einer Demütigung oder Entwürdigung von besonderem 
Grad zu verstehen (Näher Tomasovsky, FS Funk (2003) 579; Grabenwarter, Menschenrechtskonvention 134f). 
 

Art. 3 EMRK enthält keinen Gesetzesvorbehalt und umfasst jede physische Person (auch Fremde), welche sich 
im Bundesgebiet aufhält. 
 

Der EGMR geht in seiner ständigen Rechtsprechung davon aus, dass die EMRK kein Recht auf politisches Asyl 
garantiert. Die Ausweisung eines Fremden kann jedoch eine Verantwortlichkeit des ausweisenden Staates nach 
Art. 3 EMRK begründen, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass die betroffene Person im 
Falle ihrer Ausweisung einem realen Risiko ausgesetzt würde, im Empfangsstaat einer Art. 3 EMRK 
widersprechenden Behandlung unterworfen zu werden (vgl. etwa EGMR, Urteil vom 8. April 2008, NNYANZI 
gegen das Vereinigte Königreich, Nr. 21878/06). 
 

Eine aufenthaltsbeendende Maßnahme verletzt Art. 3 EMRK auch dann, wenn begründete Anhaltspunkte dafür 
bestehen, dass der Fremde im Zielland gefoltert oder unmenschlich behandelt wird (für viele: 

VfSlg 13.314; EGMR 7.7.1989, Soering, EuGRZ 1989, 314). Die Asylbehörde hat daher auch Umstände im 
Herkunftsstaat des Beschwerdeführers zu berücksichtigen, auch wenn diese nicht in die unmittelbare 
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Verantwortlichkeit Österreichs fallen. Als Ausgleich für diesen weiten Prüfungsansatz und der absoluten 
Geltung dieses Grundrechts reduziert der EGMR jedoch die Verantwortlichkeit des Staates (hier: Österreich) 
dahingehend, dass er für ein "ausreichend reales Risiko" für eine Verletzung des Art. 3 EMRK eingedenk des 
hohen Eingriffschwellenwertes ("high threshold") dieser Fundamentalnorm strenge Kriterien heranzieht, wenn 
dem Beschwerdefall nicht die unmittelbare Verantwortung des Vertragstaates für einen möglichen Schaden des 
Betroffenen zu Grunde liegt (vgl. Karl Premissl in Migralex "Schutz vor Abschiebung von Traumatisierten in 
"Dublin-Verfahren"", derselbe in Migralex: 

"Abschiebeschutz von Traumatisieren"; EGMR: Ovidenko vs. Finnland; Hukic vs. Schweden, Karim, vs. 
Schweden, 4.7.2006, Appilic 24171/05, Goncharova & Alekseytev vs. Schweden, 3.5.2007, Appilic 31246/06). 
 

Der EGMR geht weiters allgemein davon aus, dass aus Art. 3 EMRK grundsätzlich kein Bleiberecht mit der 
Begründung abgeleitet werden kann, dass der Herkunftsstaat gewisse soziale, medizinische od. sonst. 
unterstützende Leistungen nicht biete, die der Staat des gegenwärtigen Aufenthaltes bietet (vgl für mehrere. z. B. 
Urteil vom 2.5.1997, EGMR 146/1996/767/964, oder auch Application no. 7702/04 by SALKIC and Others 
against Sweden oder S.C.C. against Sweden v. 15.2.2000, 46553 / 99). 
 

Nur unter außerordentlichen, ausnahmsweise vorliegenden Umständen kann die Entscheidung, den Fremden 
außer Landes zu schaffen, zu einer Verletzung des Art. 3 EMRK führen {EGMR 02.05.1997 -146/1996/767/964 
("St. Kitts-Fall"), Europ. Kommission für Menschenrechte: B.B. gegen Frankreich, 9.3.1998, Nr. 30930/96; In 
seiner sonstigen, dem in die Literatur unter der "St. Kitts-Fall" bekannten Fall nachfolgenden Rechtsprechung 
hat der EGMR (unter Berücksichtigung der jeweils gegebenen konkreten Umstände) -bezogen auf eine 
Erkrankung des Beschwerdeführers- in keinem Fall eine derart außergewöhnliche - und damit vergleichbare - 
Situation angenommen (vgl. z.B. (S.C.C. gegen Schweden, Nr. 46553 /99 [HIV-Infektion beim Vorhandensein 
von Verwandten und grundsätzlicher Behandelbarkeit im Herkunftsstaat], EGMR 10.11.2005, Paramsothy gegen 
die Niederlande [Erkrankung an Posttraumatischem Stresssyndrom], EGMR 10.11.2005, Ramadan gegen die 
Niederlande, Nr. 35989/03 [Erkrankung an Depression, teils mit psychotischer Charakteristik], EGMR 
27.09.2005, Hukic gegen Schweden, Nr. 17416/05 [Erkrankung am Down-Syndrom], EGMR 22.09.2005, 
Kaldik gegen Deutschland, Nr. 28526 [Erkrankung an Posttraumatischem Stresssyndrom mit Selbstmordgefahr], 
EGMR 31.05.2005, Ovdienko gegen Finnland, Nr. 1383/04 [Erkrankung an schwerer Depression mit 
Selbstmordgefahr], EGMR 25.11.2004, Amegnigan gegen die Niederlande, Nr. 25629/04 [HIV-Infektion], 
EGMR 29.06.2004, Salkic gegen Schweden, Nr. 7702/04 [psychische Beeinträchtigungen bzw. Erkrankungen], 
EGMR 22.06.2004, Ndangoya gegen Schweden, Nr. 17868/03 [HIV-Infektion], EGMR 06.02.2001, Bensaid 
gegen Vereinigtes Königreich [Erkrankung an Schizophrenie]) und zeigt somit -auch über den Themenbereich 
der Erkrankung des Beschwerdeführers hinaus die hohe Eintrittsschwelle von Art. 3 EMRK in jenen Fällen, in 
denen keine unmittelbare Verantwortung des Abschiebestaates vorliegt}. 
 

Gem. der Judikatur des EGMR muss der Beschwerdeführer die erhebliche Wahrscheinlichkeit einer aktuellen 
und ernsthaften Gefahr schlüssig darstellen (vgl. EKMR, Entsch. Vom 7.7.1987, Nr. 12877/87 - Kalema gg. 
Frankreich, DR 53, S. 254, 264). Dazu ist es notwendig, dass die Ereignisse vor der Flucht in konkreter Weise 
geschildert und auf geeignete Weise belegt werden. 
 

Rein spekulative Befürchtungen reichen ebenso wenig aus (vgl. EKMR, Entsch. vom 12.3.1980, Nr. 8897/80: X 
u. Y gg. Vereinigtes Königreich), wie vage oder generelle Angaben bezüglich möglicher 
Verfolgungshandlungen (vgl. EKMR, Entsch. vom 17.10.1986, Nr. 12364/86: Kilic gg. Schweiz, DR 50, S. 280, 
289). 
 

Auch nach Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, 
durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder nicht effektiv verhinderbaren Bedrohung der relevanten 
Rechtsgüter glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des 
Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH 
26.6.1997, Zl. 95/18/1293, VwGH 17.7.1997, Zl. 97/18/0336). So auch der EGMR in stRsp, welcher anführt, 
dass es trotz allfälliger Schwierigkeiten für den Antragsteller "Beweise" zu beschaffen, es dennoch ihm obliegt -
so weit als möglich- Informationen vorzulegen, die der Behörde eine Bewertung der von ihm behaupteten 
Gefahr im Falle einer Abschiebung ermöglicht ( z. B. EGMR Said gg. die Niederlande, 5.7.2005) 
 

Wenn es sich um einen der persönlichen Sphäre der Partei zugehörigen Umstand handelt (zB ihre familiäre 
(VwGH 14.2.2002, 99/18/0199 ua), gesundheitliche (VwSlg 9721 A/1978; VwGH 17.10.2002, 2001/20/0601) 
oder finanzielle (vgl VwGH 15.11.1994, 94/07/0099) Situation), von dem sich die Behörde nicht amtswegig 
Kenntnis verschaffen kann (vgl auch VwGH 24.10.1980, 1230/78), besteht eine erhöhte Mitwirkungspflicht des 
Asylwerbers (VwGH 18.12.2002, 2002/18/0279). 
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Voraussetzung für das Vorliegen einer relevanten Bedrohung ist sohin auch in diesem Fall, dass eine von 
staatlichen Stellen zumindest gebilligte oder nicht effektiv verhinderbare Bedrohung der relevanten Rechtsgüter 
vorliegt oder dass im Heimatstaat des Asylwerbers keine ausreichend funktionierende Ordnungsmacht (mehr) 
vorhanden ist und damit zu rechnen wäre, dass jeder dorthin abgeschobene Fremde mit erheblicher 
Wahrscheinlichkeit der in § 50 Abs. 1 FPG umschriebenen Gefahr unmittelbar ausgesetzt wäre (vgl. VwGH 
26.6.1997, 95/21/0294). 
 

Der VwGH geht davon aus, dass der Beschwerdeführer vernünftiger Weise (VwGH 9.5.1996, Zl.95/20/0380) 
damit rechnen muss, in dessen Herkunftsstaat (Abschiebestaat) mit einer über die bloße Möglichkeit (z.B. 
VwGH vom 19.12.1995, Zl. 94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998. Zl. 98/01/0262) hinausgehenden 
maßgeblichen Wahrscheinlichkeit von einer aktuellen (VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194) Gefahr betroffen zu 
sein. Wird dieses Wahrscheinlichkeitskalkül nicht erreicht, scheidet die Gewährung von subsidiärem Schutz 
somit aus. 
 

Hinweise auf das sonstige Vorliegen einer allgemeinen existenzbedrohenden Notlage (allgemeine Hungersnot, 
Seuchen, Naturkatastrophen oder sonstige diesen Sachverhalten gleichwertige Elementarereignisse) liegen 
ebenfalls nicht vor, weshalb hieraus aus diesem Blickwinkel bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter 
Tatsachen kein Hinweis auf das Vorliegen eines Sachverhaltes gem. Art. 2 und/oder 3 EMRK abgeleitet werden 
kann. 
 

Auch wenn sich die Lage der Menschenrechte im Herkunftsstaat des BF in manchen Bereichen als 
problematisch darstellt, kann nicht festgestellt werden, dass eine nicht sanktionierte ständige Praxis grober, 
offenkundiger, massenhafter Menschenrechtsverletzungen (iSd VfSlg 13.897/1994, 14.119/1995, vgl. auch Art. 
3 des UN-Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung 
oder Strafe vom 10. Dezember 1984) herrschen würde und praktisch, jeder der sich im Hoheitsgebiet des Staates 
aufhält schon alleine aufgrund des Faktums des Aufenthaltes aufgrund der allgemeinen Lage mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit damit rechnen muss, von einem unter § 50 FPG subsumierbaren Sachverhalt betroffen zu 
sein. 
 

Aus der sonstigen allgemeinen Lage kann bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen ebenfalls kein 
Hinweis auf das Bestehen eines unter § 50 FPG subsumierbaren Sachverhalts abgeleitet werden. 
 

Weitere, in der Person des BF begründete Rückkehrhindernisse können bei Berücksichtigung sämtlicher 
bekannter Tatsachen ebenfalls nicht festgestellt werden. 
 

Zur individuellen Situation des BF wird weiters festgestellt, dass dieser im Herkunftsstaat über eine hinreichende 
Existenzgrundlage verfügt. Beim BF handelt es sich um einen jungen, mobilen, gesunden, arbeitsfähigen 26 - 
jährigen Mann. Einerseits stammt der BF aus einem Staat, auf dessen Territorium die Grundversorgung der 
Bevölkerung gewährleistet ist und andererseits gehört er keinem Personenkreis an, von welchem anzunehmen 
ist, dass er sich in Bezug auf seine individuelle Versorgungslage schutzbedürftiger darstellt als die übrige 
Bevölkerung, welche ebenfalls für ihre Existenzsicherung aufkommen kann. Ebenso steht es dem BF frei, eine 
Beschäftigung bzw. zumindest Gelegenheitsarbeiten anzunehmen. So war er auch bis zu seiner Ausreise in der 
Lage, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Zudem verfügt er über familiäre Anknüpfungspunkte (Mutter, 
Geschwister) im Herkunftsstaat und damit über ein soziales Netz, auf das er gegebenenfalls zurückgreifen 
könnte. Zudem kann der BF seinen Lebensunterhalt durch eigene Erwerbstätigkeit bestreiten. 
 

Es ist davon auszugehen, dass es dem BF als jungem, gesunden, mobilen und arbeitsfähigen Mann ohne 
irgendwelche Sorgepflichten durchaus möglich und auch zumutbar ist, etwa in Islamabad, XXXX, Quetta oder 
einer anderen größeren Stadt zu leben. Der BF kann seinen Lebensunterhalt durch eigene Erwerbstätigkeit 
bestreiten. So kann der BF in den Städten durchaus als Hilfskraft in diversen Bereichen wie Gastronomie, 
Handel, Bau, etc. seinen Lebensunterhalt verdienen. 
 

Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung ist jedenfalls davon auszugehen, dass der BF im Falle einer Rückkehr nach 
Pakistan in der Lage ist, die dringendsten Lebensbedürfnisse zu befriedigen und nicht über anfängliche 
Schwierigkeiten hinaus in eine dauerhaft aussichtslose Lage gerät. 
 

Aufgrund der getroffenen Ausführungen ist davon auszugehen, dass der BF vernünftiger Weise nicht damit 
rechnen muss, im Herkunftsstaat (Abschiebestaat) mit einer über die bloße Möglichkeit hinausgehenden 
maßgeblichen Wahrscheinlichkeit von einer aktuellen Gefahr betroffen zu sein, weshalb die Gewährung von 
subsidiärem Schutz ausscheidet. 
 

Ausweisung in den Herkunftsstaat 
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§ 10 AsylG idF BGBl I 29/2009 lautet: 
 

"§ 10. (1) Eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz ist mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn 
 

1. der Antrag auf internationalen Schutz zurückgewiesen wird; 
 

2. der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als 
auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird; 
 

3. einem Fremden der Status des Asylberechtigten aberkannt wird, ohne dass es zur Zuerkennung des Status des 
subsidiär Schutzberechtigten kommt oder 
 

4. einem Fremden der Status des subsidiär Schutzberechtigten aberkannt wird. 
 

(2) Ausweisungen nach Abs. 1 sind unzulässig, wenn 
 

1. dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder 
 

2. diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würden. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen: 
 

a) die Art und Dauer des bisherigen Aufenthalts und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden 
rechtswidrig war; 
 

b) das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens; 
 

c) die Schutzwürdigkeit des Privatlebens; 
 

d) der Grad der Integration; 
 

e) die Bindungen zum Herkunftsstaat des Fremden; 
 

f) die strafgerichtliche Unbescholtenheit; 
 

g) Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und 
Einwanderungsrechts; 
 

h) die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die 
Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren; 
 

i) die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden zurechenbaren überlangen 
Verzögerungen begründet ist. 
 

(3) Wenn die Durchführung der Ausweisung aus Gründen, die in der Person des Asylwerbers liegen, eine 
Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von Dauer sind, ist die Durchführung für die 
notwendige Zeit aufzuschieben. 
 

(4) Eine Ausweisung, die mit einer Entscheidung gemäß Abs. 1 Z 1 verbunden ist, gilt stets auch als Feststellung 
der Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den betreffenden Staat. Besteht eine 
durchsetzbare Ausweisung, hat der Fremde unverzüglich auszureisen. 
 

(5) Über die Zulässigkeit der Ausweisung ist jedenfalls begründet, insbesondere im Hinblick darauf, ob diese 
gemäß § 10 Abs. 2 Z 2 auf Dauer unzulässig ist, abzusprechen. Die Unzulässigkeit einer Ausweisung ist nur 
dann auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des Privat- und Familienlebens auf Umständen beruht, 
die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Ausweisung 
schon allein auf Grund des Privat- und Familienlebens im Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder 
Personen, die über ein gemeinschaftsrechtliches oder unbefristetes Niederlassungsrecht (§§ 45 und 48 oder §§ 51 
ff NAG) verfügen, unzulässig wäre." 
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Der gegenständliche Asylantrag war abzuweisen und es war weder internationaler, noch subsidiärer Schutz zu 
gewähren. Es liegt daher bei Erlassung dieses Bescheides kein rechtmäßiger Aufenthalt im Bundesgebiet mehr 
vor. 
 

Im gegenständlichen Fall kommt dem BF kein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zu. 
 

Der BF ist vor ca. 3 Monaten illegal und schlepperunterstützt in das österreichische Bundesgebiet eingereist. Er 
hat keine Deutschkenntnisse und war bei seinen Einvernahmen auf die Anwesenheit eines Dolmetsch 
angewiesen. Etwaige familiäre oder private Anknüpfungspunkte des BF im Bundesgebiet traten im Verfahren 
nicht zu Tage, Verwandte leben in Pakistan. Hinweise auf eine sonstige außergewöhnliche Integration ergaben 
sich im Verfahren ebenfalls nicht. 
 

Ein Eingriff in ein schützenswertes Privat- oder Familienleben liegt daher insbesondere aufgrund der kurzen 
Aufenthaltsdauer und der nicht vorhandenen Bindungen im Bundesgebiet nicht vor. 
 

Gegenständliche Ausweisung ist von der sachlich und örtlich zuständigen Fremdenbehörde zu vollziehen. 
 

Gemäß § 41 Abs. 7 AsylG 2005 hat der Asylgerichtshof § 67d AVG mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine 
mündliche Verhandlung unterbleiben kann, wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der 
Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen 
nicht den Tatsachen entspricht. Diese Voraussetzungen waren im ggst. Fall gegeben. 


